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Für den Betrieb von Deponien bzw. Deponie-Kompartimenten mit vertikaler Umschließung, welche die Anforderungen gemäß Deponieverordnung

2008 in Bezug auf die Deponietechnik nicht erfüllen, muss für den verordnungskonformen Weiterbetrieb bis spätestens 1. März 2009 eine Anzeige

erstattet werden. Dieser Anzeige an die zuständige Behörde sind Unterlagen für die Bewertung der aus dem Deponiebetrieb resultierenden Risiken

für die Umwelt beizufügen. Der Weiterbetrieb ist nur zulässig, wenn aufgrund der Bewertung der Risiken keine Gefährdung für Boden, Grundwasser

oder Oberflächenwasser von der Deponie ausgeht. Die Risikobewertung hat auf die Schutzgüter Boden, Grundwasser und Oberflächenwasser

Bezug zu nehmen. Im vorgeschlagenen Konzept soll durch eine systematische Aufarbeitung von Standortdaten und Risikoeinflussfaktoren ein

transparentes und einfaches System der Risikoermittlung erläutert werden.

Vorschlag zur Risikobewertung nach DVO

Baden-Württembergisches Bewertungsmodell

Bei der Ermittlung der Gefahr für die

Schutzgüter Grundwasser, Oberflächen-

gewässer, Luft und Boden sind neben der

Stoffgefährlichkeit selbst, folgende Bilanzgrößen

und Prozesse zu unterscheiden:

Schadstoffaustrag aus der Altlast (I)

Schadstoffeintrag in das Schutzgut (II) Transport

und Wirkung im Schutzgut (III)

Risikobewertung im Sinne der DVO 2008 [BMLFUW 2008]

In Übereinstimmung mit den Vorgaben der Deponierichtlinie fordert die Deponieverordnung 2008 zum 

Schutz des Bodens, des Grundwassers und des Oberflächenwassers eine Kombination aus 

geologischer Barriere und Basisdichtungssystem während der Betriebsphase und nach Stilllegung 

zusätzlich eine Oberflächendeckung einschließlich einer Oberflächendichtung. 

Bestehendes

Deponiekompartiment in der Ab-

lagerungsphase mit vertikaler

Umschließung, welches den

Erfordernissen an Standort (§§ 21

bis 24) und Untergrund (§§ 26 bis

28) nicht entspricht

Ausgebautes bzw. bis Mitte 2009

ausgebautes Kompartiment,

welches den Erfordernissen an

den Untergrund (§ 22) nicht

entspricht

Weiterbetrieb als Inertabfall-,

Baurestmassen-, Reststoff- oder

Massenabfallkompartiment

Anzeige an Behörde 

und gutachterliche 

Risikobewertung

Keine Gefährdung für 

Boden, Grundwasser oder 

Oberflächenwässer

Positiver 

Bescheid

Risikobewertung

¶ Auswirkungen im Fall des Versagens der 

Dichtungssysteme 

a) in der Betriebsphase

b) in der Nachsorgephase nach Aufbringen 

der Oberflächenabdeckung 

¶ zeitliche Entwicklung des Sickerwassers

¶ Möglichkeiten, einen Schadensfall zu 

erkennen

¶ Möglichkeiten, Maßnahmen zur Verhinderung 

der Ausbreitung von Schadstoffen 

durchzuführen

Weiterbetrieb des Kompartiments

Abb. 6: Übergangsbestimmungen Risikobewertung

Ausgehend von einer Stoffgefährlichkeit (r0)

wird in drei Verfahrensschritten abgeschätzt,

wie weit sich die örtlichen Verhältnisse

hinsichtlich Austrag (I), Eintrag (ll), Transport

und Wirkung (III) risikomindernd bzw. -erhöhend

(rI, rII, rIII) auswirken. Der Einfluss der örtlichen

Verhältnisse wird hierbei jeweils in

Multiplikatoren, den so genannten m-Werten

(mI, mII, mIII) ausgedrückt.

rI = mI x r0 (1)

rII = mII x rI (2)

rIII = mIII x rII (3)

Das so ermittelte tatsächliche Risiko (rIII) wird

entsprechend der Bedeutung des Schutzgutes

in einem vierten Verfahrensschritt gemäß

Gleichung (4) gewichtet:

rIV = mIV x rIII (4)

Die vorgeschlagene Methodik garantiert ein

transparentes System der Risikoermittlung und

erlaubt eine Verknüpfung der Einzelrisiken zu

einem gesamtheitlichen Umweltrisiko.

Abb. 1: Ablaufschema Bewertung [Erhart-Schippek 2004]

Abb. 2: Schematische Darstellung von 

Schadstoffaustrag, -eintrag, -transport und -

wirkung [Umweltmin. Baden-Württemberg 1988]

Abb. 3: Wirkungsweise Oberflächendicht.  [BAFU 2007] Abb. 5: Wirkungsweise Vertikaldicht.  [BAFU 2007]Abb. 4: Wirkungsweise Basisdichtung [BAFU 2007] 

Bei vor dem 1. März 2008 genehmigten Kompartimenten erlaubt die Übergangsbestimmung des § 47 Abs. 2 Z 3 einen Weiterbetrieb und sogar eine

höhenmäßige Erweiterung, wenn durch eine Risikobewertung nachgewiesen werden kann, dass die Deponie keine Gefährdung für Boden, Grundwasser und

Oberflächenwasser darstellt. Dabei sollte sowohl die Betriebsphase als auch die Nachsorgephase nach Aufbringen der Oberflächenabdeckung einschließlich

Oberflächendichtung betrachtet werden sowie die zu erwartende zeitliche Entwicklung der Zusammensetzung des Sickerwassers. Weiters sollten die

Möglichkeiten, einen Schadensfall frühzeitig zu erkennen, sowie die Durchführbarkeit von Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von Schadstoffen

(z.B. vertikale Umschließung) evaluiert werden [BMLFUW 2008].


